
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 18.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Wasserfallen, Christian (fdp/plr, BE) NR/CN
Prozesstypen Verwaltungsakt
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Gerber, Marlène
Heidelberger, Anja

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Gerber, Marlène; Heidelberger, Anja 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Verwaltungsakt, 2018 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut
für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
18.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Parlamentsmandat

3Bildung, Kultur und Medien
3Medien

3Radio und Fernsehen

3Medienpolitische Grundfragen

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
VSM Verband Schweizer Medien

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national

CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
OFCOM Office fédéral de la communication
SSR Société suisse de radiodiffusion
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
MS Médias Suisses

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die ständigen Kommissionen, die mit der Parlamentsreform Anfang der 1990er Jahre
eingeführt wurden, spielen eine herausragende Rolle im schweizerischen
Gesetzgebungsprozess. In den Kommissionen werden zahlreiche Entscheide vorgespurt
und wichtige Änderungen an Gesetzesvorlagen angebracht. Kommissionen geben
Empfehlungen zu vielen Vorstössen ab, sie entscheiden, ob via parlamentarische
Initiativen angestossene Ideen in neue Gesetze fliessen sollen und arbeiten
entsprechende Gesetzesentwürfe auch aus. Freilich ist es das Gesamtparlament, das
letztlich entscheidet, ob es die Empfehlungen und Vorlagen seiner Kommissionen
annehmen möchte oder nicht. Eine Studie der Universität Bern zeigte allerdings auf,
dass das Parlament im langjährigen Schnitt rund 75 Prozent aller
Kommissionsempfehlungen (bei parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen)
befolgt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die parteipolitische und individuelle
Besetzung der verschiedenen Kommissionen politisch von einiger Bedeutung ist. 
Institutionell sind die Vorgaben dafür klar: Die Fraktionen – nicht die Parteien –
erhalten entsprechend ihrer Mandatszahl in den jeweiligen Räten eine Anzahl
Kommissionssitze, die sie dann mittels Verhandlungen mit den anderen Fraktionen auf
die verschiedenen Kommissionen und mit fraktionsinternen Verfahren zwischen ihren
Mitgliedern verteilen. Im Nationalrat setzen sich die zwölf ständigen Kommissionen
(neun Sachbereichs- und zwei Aufsichtskommissionen sowie die
Immunitätskommission) in der Regel aus 25 Mitgliedern zusammen, die
Immunitätskommission aus neun. Im Ständerat umfassen die elf ständigen
Kommissionen – der Ständerat kennt keine Immunitätskommission – jeweils 13
Mitglieder. Neben den ständigen Kommissionen können auch Spezialkommissionen
eingesetzt werden, für die entsprechend ihrer Grösse ebenfalls ein Verteilschlüssel
errechnet wird. 
Entsprechend der Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 2019 entfielen von den total
284 Kommissionssitzen im Nationalrat 79 auf die SVP-Fraktion, 56 auf die SP-Fraktion,
43 auf die Mitte-Fraktion, 42 auf die Fraktion der Grünen, 41 auf die FDP-Fraktion und
23 auf die Fraktion der Grünliberalen. Abzüglich der neun Sitze in der
Immunitätskommission (SVP: 3; SP: 2; alle anderen Fraktionen je 1) hatte damit also die
SVP einen Anspruch auf je sieben Sitze in zehn Kommissionen und sechs Sitze in einer
Kommission. Die SP konnte in zehn Kommissionen jeweils fünf Mitglieder platzieren und
in einer vier. Jeweils vier Mitglieder schickten die Mitte-Fraktion in neun Kommissionen
(und je 3 in 2 Kommissionen), die Fraktion der Grünen in acht Kommissionen (und je 3
in 3 Kommissionen) und die FDP-Fraktion in sieben Kommissionen (und je 3 in 4
Kommissionen). Die Fraktion der GLP hatte entsprechend dieser Aufteilung Anspruch
auf je zwei Sitze in den elf Kommissionen. Der Verteilschlüssel im Ständerat brachte der
Mitte- und der FDP-Fraktion je drei Mitglieder in jeder Kommission, der SP- und der
SVP-Fraktion je zwei und der Fraktion der Grünen eines pro Kommission. Darüber
hinaus konnte die Mitte-Fraktion in sieben Kommissionen einen zusätzlichen Sitz
beanspruchen, die FDP in vier, die SP in sechs und die GP in fünf. Da mehr
Kommissionssitze als Fraktionssitze zu besetzen sind, bedeutet dies also auch, dass
einzelne Mitglieder in zwei oder mehr Kommissionen Einsitz nehmen. 
Wesentlich interessanter als die zahlenmässige Verteilung und medial besonders
verfolgt waren die personellen Entscheidungen in den einzelnen Fraktionen. Wer sollte
Einsitz in welche Kommission haben? Wichtig war diese Entscheidung nicht nur
deshalb, weil es mehr oder weniger interessante Kommissionen gebe – die Medien
betonten hier immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK) –, sondern weil der Einsitz in eine Kommission mit individuellen inhaltlichen aber
auch handfesten Interessen verknüpft sein konnte. So dürfte sich eine Juristin in der
Gerichtskommission (GK) vielleicht wohler fühlen als ein Arzt, der sich wiederum eher
für einen Sitz in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
interessieren dürfte. Freilich dürften es aber vor allem auch die Interessenbindungen
sein, die von Bedeutung sind. So hatten in den letzten Jahren die Diskussionen um die
Problematik der inhaltlichen Verknüpfung von Interessengruppen mit der
Kommissionsarbeit stark zugenommen (vgl. auch Dossier «Lobbyismus im
Bundeshaus»). Dabei stand die Frage im Raum, ob und inwiefern Lobbying immer
unmittelbarer bereits in den Kommissionen stattfinde.

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Die Fraktionen hatten nach Bekanntgabe der Verteilschlüssel durch die
Parlamentsdienste Ende November bis zum 10. Dezember Zeit, die
Kommissionsmitglieder zu bestimmen. Die Zeitung Blick wusste dabei von SVP-internen
Streitigkeiten bei der Verteilung zu berichten. Lukas Reimann (svp, SG) hatte sich
öffentlich beklagt, dass er seinen Sitz in der SPK-NR nicht behalten durfte; er werde
abgestraft, weil er sich gegen Lobbyismus einsetze und zu wenig parteikonform stimme.
Auch die NZZ vermutete: «Die SVP setzt Abweichler unter Druck und straft sie ab». Die
Zeitung aus Zürich berichtete über Diana Gutjahr (svp, TG), die vom Fraktionsvorstand
der SVP in der WBK-NR belassen wurde, obwohl ihre Kandidatur für die Präsidentschaft
des Schweizerischen Gewerbeverbands mit einer Einsitznahme in der WAK-NR wohl
chancenreicher gewesen wären. An ihrer statt würde die neu gewählte Esther Friedli
(svp, SG) in der «einflussreichen» WAK Einsitz nehmen, obwohl «Neulinge [...] sehr
selten auf Anhieb in eine zentrale Kommission wie die WAK entsandt» würden, so die
NZZ weiter. Friedli habe diesen «Senkrechtstart ihrem Beziehungsnetz zu verdanken,
primär ihrem Lebenspartner, dem früheren Parteichef Toni Brunner (svp, SG).» Gutjahr
sei wohl ein «europapolitischer Denkzettel» verpasst worden, weil sie sich weigere, die
Begrenzungsinitiative der SVP zu unterstützen, interpretierte die NZZ. Der angefragte
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) betonte auf Anfrage, dass bei der Vergabe der
Kommissionssitze nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. 
Mediale Erwähnung fand auch die Besetzung der Gesundheitskommission durch die SP.
In der Regel müssten Neugewählte mit ihren Wünschen hinten anstehen, berichtete
dazu auch die Aargauer Zeitung. Dies gelte nicht für Pierre-Yves Maillard (sp, VD), der als
früherer Gesundheitsdirektor des Kantons Waadt «auf Anhieb den Sprung in die
prestigeträchtige Gesundheitskommission» geschafft habe, obwohl der bisherige
Angelo Barrile (sp, ZH) als Arzt dafür prädestiniert gewesen wäre. Die NZZ berichtete
ferner von einer SP-internen Regel. Da die Zahl der Kommissionssitze grösser ist als die
Zahl der Fraktionsmitglieder haben rund ein Drittel der SP-Mitglieder zwei
Kommissionssitze inne. Besagte Regel schreibe vor, dass dies für maximal vier Jahre
möglich sei. Dann habe man sich auf einen Sitz zu konzentrieren. Laut der NZZ habe
sich deshalb Eric Nussbaumer (sp, BL) zwischen der UREK-NR und der APK-NR
zugunsten Letzterer entscheiden müssen. Auch Beat Jans (sp, BS) habe wegen dieser
Regel seinen Sitz in der WAK-NR abgegeben und werde sich nun auf die UREK-NR
alleine konzentrieren müssen. «Weitsichtige Planung» attestierte die NZZ der SP
hingegen für die Besetzung der Kommissionssitze im Ständerat. Mit Christian Levrat (sp,
FR) und Paul Rechsteiner (sp, SG) würden zwei «Schwergewichte» der Partei das
Kommissionspräsidium der «wichtigsten und einflussreichsten» Kommissionen
übernehmen, der SGK-SR und der WAK-SR. Beliebt sei neben der WAK und der SGK
aber auch die UREK, weil sie «viel Aufmerksamkeit» generiere, so die Aargauer Zeitung
mit Blick auf die Verteilung in der FDP-Fraktion. Weil er der Klimaoffensive seiner
Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) skeptisch begegnet war, sei der bisherige
Christian Wasserfallen (fdp, BE) von seiner Fraktion aus der UREK-NR in die KVF-NR
versetzt worden. Wasserfallen selber sprach in der Aargauer Zeitung und auch in der
NZZ allerdings von einem lange gehegten Wunsch. Einen zusätzlichen Aspekt brachte
die St. Galler Zeitung in die Diskussion: die regionale Vertretung in den Kommissionen.
«St. Gallerinnen starten durch», titelte die Zeitung und freute sich, dass die Ostschweiz
«mehr Gewicht in der Wirtschaftskommission» erhalte. Aber auch eine regionale
Vertretung in der Verkehrskommission wäre wichtig gewesen; dort sei die Vertretung
der Ostschweiz aber nur noch «dünn», klagte das St. Galler Tagblatt. 
Schliesslich beleuchtete die Sonntagszeitung die Verteilung der Kommissionssitze aus
der Perspektive der Gleichstellung. «Die Frauenrevolution bleibt unvollendet», titelte
das Blatt. Zwar hätten die Frauen im Parlament nach den Wahlen 2019 einen Anteil von
39 Prozent (in National- und Ständerat zusammen), seien aber in den
parlamentarischen Kommissionen lediglich zu 36 Prozent vertreten, weil es eher
Männer seien, die mehrere Kommissionssitze besetzten. Zudem sei in den «wichtigen
oder prestigeträchtigen Ausschüssen» die Untervertretung der Frauen noch deutlicher.
In der FK sind lediglich 26 Prozent der Mitglieder Frauen (statt 39%), in der WAK und
der UREK sind es 32 Prozent und in der APK 34 Prozent. In der WBK (53% Frauen) und
der SGK (die Sonntagszeitung nannte sie die «Sozialkommission»; 47%) seien die Frauen
hingegen übervertreten. Auch die Kommissionspräsidien seien nur zu 23 Prozent von
Frauen besetzt. Das sei «undemokratisch», kommentierte die Sonntagszeitung: «[W]o
es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben wenig
zu sagen.» 1
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die neue  SRG-Konzession, die der Bundesrat der SRG für die Jahre 2019 bis und mit
2022 erteilte, verstand sich als Antwort auf die rasanten technologischen
Entwicklungen und die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten. Nicht zuletzt könnte
die Konzession aber auch als erste Antwort auf die erstarkte Debatte zu den Leistungen
des Service public verstanden werden, wie man sie etwa im Rahmen der No-Billag-
Initiative, den Berichten zum Service public im Medienbereich oder bei zahlreichen
parlamentarischen Vorstössen beobachten konnte: In der Konzession soll auch der
Service public klarer definiert und das Leistungsprofil der SRG besser umrissen werden.
In verschiedenen Bereichen stellt der Bundesrat höhere Anforderungen an die SRG: So
etwa soll die Gesellschaft ihre Integrationsleistungen verstärken, indem sie den
Austausch zwischen den Sprachregionen fördern und junge Menschen verstärkt
erreichen soll. Zur Sicherstellung der Informationsleistung muss die SRG mindestens
die Hälfte der Gebührengelder zugunsten der Information verwenden. Ferner gehört es
neu zur rechtlichen Pflicht der SRG, mit privaten Medienunternehmen in der Schweiz
zusammenzuarbeiten und ihnen Kurzversionen von tagesaktuellen Inhalten zugänglich
zu machen. Insbesondere in Bezug auf das Unterhaltungsangebot stellt die Konzession
weitere Anforderungen zur Unterscheidbarkeit der SRG-Programme von privaten
Anbietenden. Darüber hinaus wird die SRG verpflichtet, in dauerhaften Dialog mit der
Öffentlichkeit zu treten, in erster Linie um die Angebots- und Unternehmensstrategien
zur Diskussion zu stellen. Nicht zuletzt soll mit der neuen Konzession die
Qualitätssicherung verbessert werden. 
Mit der Konzession können drei parlamentarische Vorstösse erfüllt werden: Ein Postulat
Rickli (13.3097), das mehr Mitsprache für die Öffentlichkeit bei den Programmen der
SRG verlangt, eine Motion Wasserfallen (15.3603) zur Erhöhung der Transparenz bei der
Kostenrechnung und ein Postulat der KVF-NR (17.3628), das die Prüfung einer
Reduktion der SRG-Sender will. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.08.2018
MARLÈNE GERBER

Medienpolitische Grundfragen

Mit dem Jahreswechsel 2018/2019 änderte sich die Ausgangslage für das neue
Mediengesetz grundlegend: Nach dem Rücktritt von Medienministerin Doris Leuthard,
unter deren Aufsicht der Vorentwurf entstanden war, übernahm Simonetta Sommaruga
Anfang 2019 das entsprechende Dossier. Im Mai 2019 lud die neue Medienministerin zu
einem Austausch über die Zukunft der Medien ein, bei dem über den Service public in
Radio und Fernsehen sowie über mögliche Massnahmen zur Unterstützung der
elektronischen Medien und der Presse diskutiert wurde. Die Argumente der
Teilnehmenden würden in die laufenden Arbeiten aufgenommen, erklärte das BAKOM.
In den Medien wurden nach den negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung
jedoch Stimmen laut, die davon ausgingen, dass Sommaruga das neue Gesetz verwerfen
werde. Dieses würde von allen Seiten kritisiert und habe daher im Parlament keine
Chance, zumal sogar CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) die Notwendigkeit des
neuen Gesetzes in einer Rede im Januar 2019 in Frage gestellt habe. Stattdessen wurde
vermutet, dass Sommaruga die Probleme einzeln angehen werde. Als dringlichste
Massnahme identifizierten die Medien die Erhöhung der indirekten Presseförderung
von CHF 30 Mio. auf CHF 120 Mio., wie sie der Präsident des VSM, Pietro Supino, aber
auch zwei parlamentarische Vorstösse Savary (sp, VD; Pa.Iv. 18.480) und Engler (cvp, GR;
Pa.Iv. 18.479) gefordert hatten. Als zentral erachteten die Medien aber auch eine
Änderung des Medienartikels in der Verfassung, die ein vollständiges Mediengesetz, das
neben Radio und Fernsehen sowie allenfalls dem Onlinebereich auch die Presse
beinhaltet, ermöglichen sollte. Diesbezüglich hatten Matthias Aebischer (sp, BE; Pa.Iv.
18.470), Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 18.471), Olivier Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 18.472) und
Filippo Lombardi (cvp, TI; Pa.Iv. 18.473) gleichlautende parlamentarische Initiativen
eingereicht. 
Ende August 2019 bestätigte der Bundesrat in einer Medienmitteilung die bisherigen
Gerüchte und erklärte, dass er auf das neue Mediengesetz verzichten und stattdessen
das RTVG punktuell mit einem Massnahmenpaket anpassen wolle. Demnach sollten neu
auch Onlineportale einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe (insgesamt CHF 50 Mio.
pro Jahr) erhalten, sofern sie kostenpflichtig seien. Dies betreffe – im Unterschied zum
vorherigen Gesetzesvorschlag – nicht nur audio- und audiovisuelle, sondern auch
textlastige Beiträge. Zudem solle die indirekte Presseförderung, konkret also die

VERWALTUNGSAKT
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finanzielle Unterstützung der Postzustellung, auf zusätzliche Titel ausgeweitet und
erhöht werden – jedoch nur auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie von den
Verlagen gefordert worden war. Der VSM kritisierte die Unterstützung in der Folge auch
als zu niedrig. Aus dem Bundesgesetz über elektronische Medien übernommen werden
solle die Förderung von Presseagenturen, Weiterbildungen und IT-Projekten. 
Auch dieses Projekt erntete jedoch Kritik: Christian Wasserfallen (fdp, BE) etwa
befürchtete gegenüber den Medien, dass nun auch die Onlinemedien an den
«Staatstropf» gehängt werden sollten, Gregor Rutz (svp, ZH) kritisierte, dass durch die
Unterstützung der Onlinemedien die Konkurrenz für die Printmedien sogar noch
künstlich verstärkt werde. Die NZZ fragte sich überdies auch bei diesen Massnahmen,
ob der Bund wirklich über die Kompetenz zur Regulierung und Förderung der
Onlinemedien verfüge. Diesbezüglich bestehe ein Dissens in der juristischen Lehre. Die
Präsidentin der KVF-NR, Edith Graf-Litscher (sp, TG), begrüsste hingegen die
kurzfristigen Massnahmen. 3

1) Porcellana (2019). Von Konkordanz zu Konflikt? Die Rolle der parlamentarischen Kommissionen bei der Suche nach
Kompromissen; Verteilschlüssel für die Kommissionssitze im Nationalrat; Verteilschlüssel für die Kommissionssitze im
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2) BBl, 2018, S. 5545 ff.; Medienmitteilung BAKOM vom 29.8.18
3) Medienmitteilung BAKOM vom 10.5.19; Medienmitteilung BAKOM vom 28.8.19; AZ, NZZ, TA, 10.1.19; TG, 11.1.19; TA, 9.2., 4.3.,
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